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Ergänzung zum Hygieneplan für die Zeit der 

erhöhten Infektionsgefahr durch Corona 
 

In Ergänzung des bestehenden Hygieneplans des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland dient 
dieser Plan dazu, einen größtmöglichen Schutz für die  Beschäftigten und die Schülerinnen und 
Schüler vor Ansteckung mit dem Corona-Virus während der Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
und des derzeit möglichen Schulalltag zu sichern.  
 
Darüber hinaus sind alle Schülerinnen und Schüler, alle Beschäftigten des Oberstufenzentrums 
sowie alle an der  Schule arbeitenden Personen verpflichtet, die Regelungen des 
Infektionsschutzgesetzes, die allgemeinen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden und die 
aktuellen Empfehlungen der zuständigen Bundes- und Landesbehörden zwingend zu beachten 
und einzuhalten. 
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1 Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes 
 

Meldepflicht 
 
Aufgrund der Corona-Virus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 
 

 

2 Persönliche Hygiene 
 
 

Durch folgende Maßnahmen soll die Tröpfchenübertragung oder der indirekte Übertragungsweg 
über Hautkontakt verhindert werden: 
 

 Bei COVID-19 typischen Krankheitszeichen (Trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, 
zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen u.a.) müssen 
betroffene Personen der Schule fernbleiben. 
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 Das Distanzgebot zwischen den Lehrkräften und zwischen Lehrkräften und Eltern oder 
sonstigen Besuchern oder Praktikanten ist einzuhalten (mindestens 1,5 m Abstand). 

 Hände aus dem Gesicht, insbesondere Vermeidung der Berührung von Schleimhäuten im 
Mund- und Nasenbereich, keine Umarmungen, kein Händeschütteln. 

 Händehygiene: regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach dem 
Nasenputzen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Abnehmen 
der Mund-Nasen-Maske, nach dem Toilettengang, vor dem Essen. 

 Husten- und Niesetikette: Abstand gegenüber anderen Personen halten, Husten und 
Niesen in die Armbeuge. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d. h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind zu unterlassen. 

 Eine gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toilettengang oder nach Betreten des 
Klassenraums) durch Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch Hinweise 
im Schulhaus) ist einzuhalten. 

 Notwendigkeit einer Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist 
dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu ist 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand zu geben und bis zur 
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einzumassieren. Dabei ist auf die 
vollständige Benetzung der Hände zu achten.  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht 
mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Eine Ansprache Auge-in-Auge, mit geringem Abstand muss vermieden werden (keine 
Gespräche, bei denen sich Köpfe in unmittelbarer Nähe befinden: Bitte nicht über die 
Schulter schauen, nicht über das Heft beugen etc.).  

 Eventuell mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen einer anderen Person nicht 
angeboten werden. 

 Auf den Schulfluren, beim Pausen- bzw. Toilettengang und bei Bewegungen im 
Klassenraum, wenn eine normale Distanz (ohne körperliche Berührung) nicht mehr 
eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere 
(Mund-Nasen-Bedeckung MNB) zu tragen.  

 Masken sind bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen. Dies darf aber nicht 
zur Verletzung des Distanzgebotes führen  

 Auf Weisung der Lehrkräfte ist im Unterricht ein Mundschutz zu tragen. Trotz MNS oder 
MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weiterhin 
zwingend einzuhalten. 
 

3 Raumhygiene 
 

Den Lerngruppen wird ein Raum zugewiesen. Die Zuordnung der Räume wird im Stundenplan 
veröffentlicht und ist einzuhalten. 
Der Lehrertisch oder das Lehrerpult in den Unterrichtsräumen sollen nach Möglichkeit so 
angeordnet werden, dass der Mindestabstand von 1,5 m zur ersten Sitzreihe eingehalten werden 
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kann. Die Möglichkeiten, ob durch Abtrennungen aus sichtdurchlässigem, transparentem Material 
ein Schutz vor groben Tröpfchen durch lautes Sprechen erreicht werden kann ist zu prüfen und 
gegebenenfalls umzusetzen. 
 
Wenn möglich ist eine weitläufige Sitzanordnung vorzunehmen. Die Anweisungen zum Tragen 
eines MNS oder MNB durch die Lehrkräfte sind umzusetzen. 
 
Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, 
ist er für den Unterricht nicht geeignet. 
 
Die Schüler*innen nehmen ihre Plätze gemäß Sitzplan ein.  
  

Lüftung 
 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 
ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (3 bis 10 Minuten) 
vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht 
wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht 
einer Lehrkraft geöffnet werden. Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum 
dauerhaft nicht geöffnet werden, ist dieser für den Unterricht nicht geeignet. 
Der Umluftbetrieb von RLT-Anlagen, die nicht über eine geeignete Filtration (z. B. 

Schwebstofffilter HEPA - High Efficiency Particulate Air Filter) verfügen, ist, soweit dies aus 

technischen und technologischen Gründen möglich ist, zu vermeiden, damit Aerosole, die 

möglicherweise Viren enthalten, nicht wieder dem Raum zugeführt werden. Im Betrieb mit 

Außenluftanteil ist dieser zu erhöhen, um die Konzentration von Aerosolen, die möglicherweise 

Viren enthalten, im Raum möglichst zu reduzieren. 

Lüftungsanlagen, die die Raumluft nur umwälzen (z. B. zur Kühlung) sollen abgeschaltet werden. 

RLT-Anlagen bzw. Be- und Entlüftungssysteme in Sanitärräumen, die mit Frischluftzufuhr im Sinne 

eines kontinuierlichen Luftaustausches arbeiten, sollen dauerhaft betrieben werden. 

Der Einsatz von Geräten im Umluftbetrieb, wie Ventilatoren (z. B. Standventilatoren), Anlagen zur 

persönlichen Kühlung (z. B. mobile und Split-Klimaanlagen) oder Erwärmung (z. B. Heizlüfter) in 

den Räumen ist nur bei Einzelbelegung zulässig, da der Luftstrom zu einer Verteilung von Aeroso-

len im Raum beiträgt. Ventilatoren und mobile Klimaanlagen arbeiten in der Regel im 

Umluftbetrieb und führen im Allgemeinen keine Außenluft zur Absenkung von 

Aerosolkonzentrationen zu. 

 
Für das Sekretariat und den Hausmeisterraum als Anlaufstation für zahlreiche schulische Belange 

sind je nach Situation vor Ort besondere Vorkehrungen zu treffen, z. B. bei vorhandener Theke 

und auch zur Abtrennung bei mehreren Arbeitsplätzen Aufstellung einer transparenten Schutz-

wand, rutschfeste Bodenmarkierungen zur Kennzeichnung von Wartebereichen und Verkehrswe-

gen, Aufstellen von Hinweisschildern „Bitte nur einzeln eintreten". 

 
4 Unterricht 
 

Unterricht kann in den dafür vorgesehenen Fachräumen stattfinden, solange die Abstandsregeln 
eingehalten werden und es sich nicht um Nahrungszubereitung handelt.  
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Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden. Ausgenom-
men davon ist die Abiturprüfung im Fach Sport.  
 
 

Soweit möglich, sollte eine persönliche Zuweisung von notwendigen Arbeitsmitteln (Schulbücher 
u.a. Lernmittel) erfolgen. Die Bedienung von technischen Arbeitsmitteln (bspw. Whiteboards, 
interaktive Tafeln, Computermäuse und Tastaturen u.a.) soll nur durch die Lehrkraft erfolgen.  
Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote dürfen erteilt werden, wenn auf 

Chorgesang und die Nutzung von Blasinstrumenten zugunsten anderer musikalischer Unterrichts-

formate verzichtet wird. Die Schulleiterin/der Schulleiter kann in Abstimmung mit der Fachkonfe-

renz für Musik, Kunst und Theater/Darstellendes Spiel weitere Maßnahmen beschließen. 

Der Sportunterricht kann unter Beachtung des Infektionsschutzes stattfinden. Das 

Hygienekonzept des betreffenden Schulträgers bzw. Sportstättenbetreibers ist zu beachten.  

 

5 Hygiene im Sanitärbereich 
 
 

Die Sanitärbereiche sind mit Einmalhandtüchern sowie Spendevorrichtungen für Flüssigseife 
ausgestattet und müssen regelmäßig aufgefüllt werden. Verantwortlich sind die Hausmeister.  
Eine ausreichende Anzahl von Abfallbehältern für Papierabfälle ist bereitzustellen und regelmäßig 
zu leeren.  
 
Auf den Toiletten dürfen sich gleichzeitig maximal zwei Schüler*innen aufhalten. Die Toiletten 
sind schnellstmöglich wieder zu verlassen. 
 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen und zu 
desinfizieren. 
 
 

6 Infektionsschutz in den Pausen und der Cafeteria 
 
 

Pausen sind bevorzugt im Außenbereich durchzuführen. Sofern das nicht möglich ist, sind Pau-
senräume regelmäßig und intensiv zu lüften. In den Pausen sind die gängigen Distanzregeln 
einzuhalten. Das heißt der direkte körperliche Kontakt ist auch in den Pausen zwingend zu 
vermeiden. Das Tragen eine MNS oder MNB ist erforderlich. Der Aufenthalt in den Fluren 
beschränkt sich auf Wege von Raum zu Raum oder zur Toilette und ist auf ein Minimum zu 
reduzieren 
 
 
Cafeteria 

 

Vor Eintritt und Nutzung der Speiseräume sind die Maßnahmen zur Handhygiene umzusetzen. 
Fensterlüftung (Stoßlüftung) ist im Speiseraum regelmäßig -mindestens halbstündig- notwendig. 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten der Cafeteria Pflicht. 
Besteck und Geschirr dürfen nicht von den Nutzern selbsttätig aus offen zugänglichen Besteck-
kästen und Anrichten entnommen werden. Die Übergabe erfolgt durch das Kantinenpersonal. 
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Bei der Speisenausteilung und Besteckausgabe ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und 
Handschuhen erforderlich. 
 
 
Bevorzugt hat die Speisenversorgung im Tablett-System und nicht über Gastronormbehältnisse zu 
erfolgen. 
 

 

7 Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19- 
     Krankheitsverlauf  

 
Beschäftigte ohne unten genannte Vorerkrankungen oder Therapien verrichten ihren Dienst 
grundsätzlich in den Schulen. Das Gleiche gilt für Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten 
Personen. Das Alter oder eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden 
Erkrankung bietet keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht in Schulen eingesetzt werden 
können. 
Angesichts der aktuellen COVID-19 Infektionslage besteht keine Einschränkung hinsichtlich des 
gesamten schulischen Personaleinsatzes vor Ort in der Schule einschließlich Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Die möglichen Infektionsrisiken entsprechen den allgemeinen Lebensrisiken. 
Prinzipiell besteht in jeder Schule die Möglichkeit, sich durch die Einhaltung der o.g. 
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sowie das Einhalten des Mindestabstands zu den 
Schülerinnen und Schülern sowie anderen Personen zu schützen. 
Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob bei bestimmten Vorerkrankungen und nachweisbaren 
Endorganschäden als zusätzlicher Risikofaktor für einen komplizierten COVID-19 Verlauf ein 
Einsatz im Präsenzunterricht- insbesondere bei steigenden Inzidenzen- möglich ist. 
Dabei sind die folgenden Erkrankungen in den Blick zu nehmen, die bei der Beurteilung des 
individuellen Risikos von Beschäftigten berücksichtigt werden sollen. Die Aufzählung der 
Erkrankungen ist nicht vollzählig und nicht abschließend. 

 Chronische Herzerkrankung mit Endorganschaden (dauerhaft therapiebedürftig), z.B. 
ischämische Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, 

 arterielle Hypertonie mit bestehenden Endorganschäden (insbesondere chronische 
Herzinsuffizienz, chronische Niereninsuffizienz) oder schwer einstellbarem Hypertonus, 

 funktionelle oder strukturelle chronische Lungenkrankheit, welche eine dauerhafte 
tägliche Medikation benötigt (COPD, Mucoviscidose, pulmonale Hypertonie), 

 chronische Lebererkrankungen mit Organumbau, 

 Diabetes mellitus (Typ I oder II) mit Endorganschäden, 

 ausgeprägte Adipositas (BMI> =40), 

 Krebserkrankungen (Onkologische Pharmakotherapie innerhalb der letzten 6 Monate; 
Strahlentherapie innerhalb der letzten 6 Monate), 

 ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung oder in Folge bestimmter 
Operationen (Splenektomie: Milzentfernung), die mit einer Immunschwäche einhergeht 
oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr deutlich 
beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison), 

 sonstige schwere Erkrankungen mit funktionellen oder körperlichen Einschränkungen, die 
einen schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 annehmen lassen. 

Die Zugehörigkeit zu einer der oben genannten Risikogruppen ist durch ein ärztliches Attest 
nachzuweisen. Näheres zum Nachweis wird in Bezug auf die Lehrkräfte und das sonstige 
pädagogische Personal durch das für Schule zuständige Ministerium bestimmt. Die ärztliche 
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Feststellung zur Einschätzung der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe trifft weder eine Aussage 
über die Art der Erkrankung oder ein individuelles Infektionsrisiko noch über die tatsächliche 
Schwere einer möglichen Erkrankung an COVID-19. Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen 
des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf generelle bzw. individuelle Beschäftigungsverbote sowie 
etwaige landesspezifische Regelungen. 
 
 
Grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähig sind die individuellen Risiken von 
Haushaltsangehörigen, weil dies allein der privaten Sphäre zuzurechnen ist 
Schülerinnen und Schüler 
Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. Eine 
generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf ist aus 
medizinischer Sicht nicht möglich. 
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und 
Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch 
kein höheres Risiko für eine schwerere COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem 
allgemeinen Lebensrisiko entspricht. 
Im Einzelfall muss durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den behandelnden 

Ärztinnen und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche 

erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit der Schülerin oder des Schülers vom 

Präsenzunterricht im Regelbetrieb medizinisch erforderlich macht. 

Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb für medizinisch erforderlich gehalten, 

ist dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen. Die betroffenen 

Schülerinnen und Schüler erhalten ein Angebot im Distanzlernen/Distanzunterricht. 

 

8 Wegeführung 
 

 

Bei den Belehrungen in den Abteilungen werden die Schüler*innen auf eine spezielle 
Wegeführung in den einzelnen Häusern hingewiesen. Es gilt ein „Einbahnstraßensystem“ mit 
abteilungsspezifischem Beginn der Unterrichtszeiten für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte 
entsprechend Anlage 1.  
Durch die Zuweisung von getrennten Zugangswegen, Eingängen und Räumlichkeiten sowie 
Sanitäranlagen werden Begegnungsmöglichkeiten eingeschränkt und die Einhaltung der 
Abstandsregeln unterstützt 
Die schulischen Anweisungen zu den zugewiesenen Wegen und Räumen und zu gesperrten 
Bereichen sind unbedingt zu beachten. 
 
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den 
Klassenräumen und auf den Schulhof gelangen. Für räumliche Trennungen kann dies z.B. durch 
Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder den Wänden oder durch andere Hinweise erfolgen.  
 

Lässt die Wegbreite keinen Gegenverkehr zu, so sind diese Treppen und Wege nur für den Ein-
bahnverkehr zu nutzen (Gegenverkehr muss warten).  
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Flächen, die im Außengelände der Schule für den Unterricht im Freien genutzt werden, müssen 
insbesondere gegen direkte Sonneneinwirkung geschützt werden. Auch hier ist die Abstandsregel 
einzuhalten.  
 
Im unmittelbaren Umkreis der Schule und Warteplätzen für den Schülerverkehr oder den 
öffentlichen Personennahverkehr muss die Abstandsregel eingehalten werden. 
 
 

9  Reinigung 
 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung) ist zu 
beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische 
Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und 
Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das 
Infektionsschutzgesetz.  

 

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflä-
chen, welchen antimikrobiellen Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und 
Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  
Handläufe von Treppen, Türklinken, Fenstergriffe, Schalter sind regelmäßig zu reinigen. 

Gemeinsam genutzte Arbeitsmittel sind für den Nachnutzer zu reinigen. Nach der Benutzung sind 

die Arbeitsmittel zu reinigen. 

10   Allgemeines 
 

 

Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen.  

Gremien-, Klassen- und Kurselternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie 
unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen.  
 

Für Elternkontakte sollen telefonische Sprechstunden und oder eine Kommunikation über den 
dienstlichen E-Mail-Verkehr erfolgen.  
 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.  
 
Die Besucher sind über die Regelungen an der jeweiligen Schule zu unterweisen. Mund-Nase-
Bedeckungen müssen verwendet werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden 
kann. 
Weitere Schutzmaßnahmen können individuell und nach Bedarf vereinbart und eingesetzt 
werden. Dies gilt insbesondere in Schulen mit pädagogischen Förderbedarfen. 
 
 
Alle Schüler*innen und Lehrer*innen sind über diese Ergänzung zum Hygieneplan des 
Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland zu belehren. 
Zu Beginn eines neuen Schuljahres erfolgt eine schriftliche und mit Unterschrift dokumentierte 
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Belehrung, die die Schülerinnen und Schüler oder gegebenenfalls deren Eltern darüber informiert, 

dass Schüler*innen mit für Covid-19 typischen Krankheitssymptomen oder bei Auftreten von 

COVID-19 verdächtigen Erkrankungsfällen in direktem familiären Umfeld nicht in die Schule 

kommen. Die Symptome sind ärztlich abzuklären. 

Dies gilt analog auch für alle Beschäftigten in der schulischen Einrichtung. Eine mindestens einmal 

jährliche dokumentierte Belehrung der Beschäftigten zu Maßnahmen bei Auftreten von Covid-19 

typischen Symptomen bzw. Covid-19 Krankheitsfällen in der häuslichen Lebensgemeinschaft.  

Zeigen sich Krankheitszeichen bei Beschäftigten während des Schulbetriebs, ist die Arbeitstätigkeit 

sofort zu beenden. Die oder der Beschäftigte soll sich unverzüglich an den Hausarzt, den 

ärztlichen Bereitschaftsdienst oder das zuständige Gesundheitsamt wenden. 

Strausberg, 04.08.2020 
 
OStD Gudrun Thiessenhusen 
Schulleiterin 
 
 
 
 

 


